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Liebe Leserin, lieber Leser,

ist die Krise bereits durchstanden oder 
wird sie sich in vollem Ausmaß erst in 
den kommenden Monaten bemerk-
bar machen, wenn etwa Kurzarbeit 
ausläuft? Die Meldungen sind wi-
dersprüchlich. Warnungen, dass die 
Konjunkturkrise den Arbeitsmarkt erst 
noch erreichen muss, wechseln sich 
mit vorsichtig optimistischen Progno-
sen ab. Welche Möglichkeiten gibt es, 
das Potenzial der Mitarbeiter in dieser 
angespannten Zeit zu erhalten? 

Pauschale Lösungen verbieten sich. 
Erforderlich ist vielmehr, unterschied-
liche Ansätze intelligent zu kombinie-
ren. Mit Blick auf die demografische 
Entwicklung auf dem Arbeits- und Bil-
dungsmarkt gilt vor allem, die Kom-
petenzen der verschiedenen Genera-
tionen unter den Mitarbeitern optimal 
zu nutzen. Age Awareness lautet das 
Thema, einen Ein- und Überblick hie-
rüber gibt Ihnen unser Schwerpunkt-
Artikel. Daneben finden Sie – wie 
gewohnt – Aktuelles aus der Recht-
sprechung sowie Rezensionen neu 
erschienener Fachliteratur.

Eine angenehme Arbeitwoche 
wünscht Ihnen

Dr. Joachim Hetscher,  
Verlagsleiter Personal & Arbeitsrecht

Die Zahl der Firmenpleiten steigt mo-
mentan dramatisch an. Während im 
vergangenen Jahr bundesweit knapp 
30.000 Unternehmen in Konkurs fielen, 
könnten es nach Prognosen dieses Jahr 
sogar bis zu doppelt so viele Insolven-
zen geben. Dabei geht nicht nur großen 
Flaggschiffe wie Karstadt, sondern auch 
vielen kleinen und mittelständischen 
Betriebe finanziell die Luft aus. Wichtig 
ist, die Warnsignale zu erkennen und 
rechtzeitig zu handeln.

Die Insolvenzordnung kennt insgesamt 
drei Fälle, in denen ein Unternehmen 
Insolvenz anmelden muss:

1.	 Zahlungsunfähigkeit, also wenn das 
Unternehmen nicht in der Lage ist, 
seine fälligen Zahlungspflichten zu 
erfüllen

2.	 Überschuldung, welche gegeben ist, 
wenn das Vermögen des Unterneh-
mens die bestehenden Verbindlich-
keiten nicht mehr deckt

3.	 drohende Zahlungsunfähigkeit, das 
heißt sofern die Firma voraussicht-
lich nicht in der Lage sein wird, die 
bestehenden Zahlungspflichten im 
Zeitpunkt der Fälligkeit zu erfüllen

Anzeichen für eine Insolvenz 
ernst nehmen

Allerdings kommt eine Insolvenz meis-
tens nicht von heute auf morgen. In der 
Regel kann man aus den wirtschaftli-
chen Rahmendaten bereits Rückschlüsse 
auf eine entsprechende Entwicklung 
ziehen. Schlechte Vorzeichen können 
insbesondere eine akute Kreditklemme, 

eine hohe Verschuldung, starke Umsatz-
rückgänge, eine rückläufige Marktent-
wicklung, eine hohe Kostenlast, geringe 
Erlöse, ein enormer Wettbewerbsdruck, 
interne Managementfehler, erhebliche 
Mängel in der Organisation oder grö-
ßere Fehlinvestitionen sein. Je mehr 
und je länger solche negativen Faktoren 
vorliegen, desto größer ist die Gefahr 
einer Insolvenz. Problematisch wird 
es auf jeden Fall, wenn Kunden- und 
Lieferantenrechnungen nicht mehr oder 
verspätet beglichen werden können oder 
die Löhne und Gehälter der Mitarbeiter 
nicht mehr pünktlich oder nur in Teilbe-
trägen ausgezahlt werden können.

Personalkosten kurzfristig 
senken

Spätestens dann gilt es sofort Maßnahmen 
zur Kostensenkung zu treffen. Dabei 
wird regelmäßig auch nicht vor den 
Personalkosten halt gemacht. Doch dies 
ist zumindest kurzfristig gar nicht so 
einfach. Vielleicht können noch freiwil-
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lige Sonderzahlungen ausgesetzt wer-
den, doch diese machen meistens nur 
einen verschwindend geringen Anteil 
der Personalkosten aus. Zahlreiche Un-
ternehmen setzen wegen der staatlichen 
Förderung derzeit auf Kurzarbeit. Das 
funktioniert aber auch nur, wenn das 
Arbeitsvolumen tatsächlich weniger ge-
worden ist. Ansonsten ist eine sofortige 
Senkung der Personalkosten oft nur mög-
lich über eine - gegebenenfalls befristete 
- Reduzierung der Löhne und Gehälter. 
Verständlicherweise ist die Aufruhr in der 
Belegschaft hier sehr groß, da die meisten 
Arbeitnehmer auf ihren Lohn angewiesen 
sind und ihren Lebensstandard danach 
ausgerichtet haben. Im Übrigen ist man 
auf den freiwilligen Verzicht eines jeden 
einzelnen Mitarbeiters angewiesen, wenn 
man nicht den steinigen Weg der Ände-
rungskündigung gehen will.

Betriebsrat und Belegschaft 
überzeugen

In einer solch schwierigen Situation 
kann die professionelle Einbindung des 
Betriebsrats entscheidend sein. Es gilt 
also, zunächst den Betriebsrat von der 
dringenden Notwendigkeit der Einspa-
rung von Personalkosten und von den 
in Aussicht genommen Maßnahmen 
zu überzeugen. Dabei sollte grundsätz-
lich entsprechend dem Grundsatz der 
vertrauensvollen Zusammenarbeit offen 
auf den Betriebsrat zugegangen werden, 
dieser fair behandelt werden und seine 
Mitbestimmungsrechte respektiert wer-
den. Ist der Betriebsrat erst einmal von 
der Notwendigkeit der harten Einschnit-
te überzeugt, werden die Mitarbeiter 
nämlich auch eher bereit sein diese 
mitzutragen. Bei der zu leistenden Über-
zeugungsarbeit kann sich als hilfreich 
erweisen, wenn den Arbeitnehmern im 
Gegenzug eine Beschäftigungsgarantie 
auf Zeit angeboten werden kann.

Bloß nicht in Panik verfallen

Selbst wenn sich die wirtschaftliche Si-
tuation des Unternehmens durch derar-

tige Maßnahmen nicht stabilisieren lässt 
und immer beunruhigender wird, sollte 
keiner in Panik verfallen. Ist die Stellung 
eines Insolvenzantrages unumgänglich, 
sollten alle Betriebsangehörigen über die 
aktuelle Situation und Entwicklung und 
über die Bedeutung und den Ablauf ei-
nes Insolvenzverfahrens sowie über Ihre 
Rechte insbesondere im Hinblick auf of-
fene Lohnansprüche, Insolvenzgeld und 
mögliche Kündigungen informieren. Ob 
die Unterrichtung in Form eines Beleg-
schaftsversammlung oder eines Rund-
schreibens geschieht, ist wohl eher eine 
Geschmacksache bzw. eine Frage des 
Anstands gegenüber den Mitarbeitern. 

Aufklärungsarbeit leisten

Die meisten Arbeitnehmer glauben, dass 
dies das endgültige Aus der Firma be-
deutet und sie automatisch arbeitslos 
werden. Diesen Irrtum sollten Sie aus-
räumen und betonen, dass eingesetzte 
Insolvenzverwalter zunächst prüft, ob 
das Unternehmen – zumindest teilweise 
– weitergeführt werden kann und welche 
anderen Möglichkeiten zum Erhalt des 
Geschäftsbetriebes und der Arbeitsplät-
ze bestehen. Erst wenn dies nicht oder 
nicht vollständig möglich ist, kommt es 
zu Entlassungen. Hierbei sind grund-
sätzlich die allgemeinen Regeln bei be-
triebsbedingten Kündigungen einzuhal-
ten. Insbesondere sind betriebsbedingte 
Kündigungen nur dann zulässig, wenn 
dringende betriebliche Erfordernisse vor-
liegen, die einer Weiterbeschäftigung 
der Arbeitnehmer in dem Betrieb ent-
gegenstehen und eine ordnungsgemäße 
Sozialauswahl getroffen wurde. 

Besonderheiten beim 
Insolvenzsozialplan

Im Übrigen gelten im Insolvenzfall prin-
zipiell auch die betriebsverfassungs-
rechtlichen Vorschriften über Betriebs-
änderung, Interessenausgleich und 
Sozialplan. Allerdings sieht das Insol-
venzrecht einige Abweichungen hiervon 
vor. Die wichtigste Besonderheit ist, dass 

das Gesamtvolumen für einen Sozial-
plan im Insolvenzverfahren gesetzlich 
beschränkt ist. So darf für Abfindungen 
maximal ein Gesamtbetrag von bis 
zu 2,5 Monatsverdiensten vorgesehen 
werden. Es gibt aber noch eine wei-
tere Grenze. Für den Sozialplan darf 
grundsätzlich nur ein Drittel der Insol-
venzmasse verwendet werden, die ohne 
einen Sozialplan zur Verteilung auf die 
Insolvenzgläubiger stünde. Schließlich 
werden anstelle der vollen Abfindung 
zunächst oft nur Abschlagszahlungen 
geleistet. Sofern der Sozialplan noch 
vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
abgeschlossen wurde, gelten folgende 
Sonderregelungen:

•	 Wurde der Sozialplan innerhalb von 
drei Monaten vor dem Tag der Insol-
venzeröffnung aufgestellt worden, 
kann er sowohl vom Insolvenz-
verwalter als auch vom Betriebsrat 
widerrufen werden.

•	 Wird der Sozialplan widerrufen, 
können die Arbeitnehmer, denen 
Forderungen daraus zustanden, bei 
der Aufstellung eines Soziaplans im 
Insolvenzverfahren berücksichtigt 
werden.

•	 Sofern Arbeitnehmer vor Verfah-
renseröffnung Zahlungen aus dem 
widerrufenen Sozialplan erhalten 
haben, können diese nicht zurück-
gefordert werden.

•	 Bei der Aufstellung eines neuen 
Sozialplans sind derartige Leistun-
gen an einen von einer Entlassung 
betroffenen Mitarbeiter bei der Be-
rechnung des Gesamtvolumens des 
Sozialplans bis zur Höhe von 2,5 
Monatsgehältern abzusetzen.

Ingo Mrowka
RA & Dipl.-Arbeitswissenschaftler LL.M
Der Autor ist Experte für Arbeits- und 
Betriebsverfassungsrecht und steht bei 
Fragen gerne zur Verfügung. Kontakt: 
mail@ra-arbeitsrecht.com

Zur Sache
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Recht

Arbeitgeber muss Betriebsrat 
bei GPS-Systemen in 
Firmenwagen mitbestimmen 
lassen

Arbeitgeber, die Firmenfahrzeuge mit 
GPS-gestützten Ortungssystemen aus-
statten, sollten dies im Einvernehmen mit 
der Arbeitnehmervertretung tun. Denn 
laut einem Beschluss des Arbeitsgerichts 
Kaiserslautern hat der Betriebsrat auch in 
dieser Frage ein Mitbestimmungsrecht. 
Dies gilt unabhängig davon, ob die Ge-
räte zur Überwachung der Mitarbeiter 
eingesetzt werden.

Im Streitfall hatte der Betriebsrat davon 
erfahren, dass das Unternehmen drei 
Fahrzeuge mit Ortungssystemen be-
stücken wollte. Daraufhin wurde der 
Firmenleitung mitgeteilt, „ohne Kenntnis 
näherer Details und ohne Abschluss 
einer Betriebsvereinbarung zu dieser 
geplanten Maßnahme“ werde die Ar-
beitnehmervertretung ihre Zustimmung 
verweigern. 

Die Firmenleitung sah jedoch kein Mit-
bestimmungsrecht in dieser Sache und 
ließ zumindest ein Fahrzeug mit einem 
GPS-Gerät bestücken. Daher beantragte 
der Betriebsrat eine einstweilige Verfü-
gung – mit Erfolg, wie sich zeigte. Denn 
den Einwand des Arbeitgebers, die Sys-
teme dienten lediglich der Beantwortung 
von Kundenanfragen zur aktuellen Posi-
tion und erwarteten Ankunftszeit einer 
Lieferung, ließ das Gericht nicht gelten.

Zur Begründung hieß es, die fragli-
chen Geräte seien eine mitbestimmungs-
pflichtige technische Einrichtung im 
Sinne des § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG, die 
prinzipiell dazu geeignet sei, das Verhal-
ten oder die Leistung der Arbeitnehmer 
zu überwachen. Denn in Anlehnung an 
die Rechtsprechung des BAG komme 
es nicht darauf an, „ob der Arbeitgeber 
dieses Ziel verfolgt und die durch die 
Überwachung gewonnenen Daten auch 
auswertet“. Dass das Ortungssystem 
grundsätzlich in der Lage sei, das Ver-

halten der Fahrer zu überwachen, stehe 
„außer Frage“. 

Insofern sei, so das Gericht abschlie-
ßend, „der Erlass der einstweiligen 
Verfügung zur Sicherung des Mitbe-
stimmungsrechts des Betriebsrats erfor-
derlich“. Für den Fall einer Bestückung 
weiterer Fahrzeuge mit dem System 
ohne Beteiligung des Betriebsrates stell-
te das Gericht dem Arbeitgeber ein 
Ordnungsgeld von 10.000,00 EUR pro 
Fahrzeug in Aussicht.

§	Arbeitsgericht Kaiserslautern, 
Beschluss vom 27.08.2008 – 
Az.: 1 BVGa 5/08

„Privater Ausnahmezustand“ 
keine Rechtfertigung für 
Diebstahl

Der wiederholte Diebstahl von geringen 
Geldbeträgen aus dem Spendenkörb-
chen einer Schulkantine rechtfertigt die 
Kündigung der fraglichen Arbeitneh-
merin und kann keineswegs mit Ver-
weis auf einen angeblichen „privaten 
Ausnahmezustand“ erklärt werden. Zur 
Begründung hieß es, das Verhalten der 
Frau könne „nicht als Bagatelle abgetan 
werden, denn die Umstände des Einzel-
falles zeigten ein berechnendes Element 
im Handeln der Klägerin“.

§	LAG Mecklenburg-Vorpom-
mern, Urteil vom 02.06.2009 – 
Az.: 5 Sa 237/08

Biss von Kater – kein 
Schadenersatz vom Arbeitgeber

Eine Tierpflegerin, die bei einem vete-
rinär-medizinischen Eingriff von einem 
Kater gebissen wird, kann deshalb kein 
Schmerzensgeld von ihrem Arbeitgeber 
verlangen. Das geht aus einem Urteil 
des Landesarbeitsgerichts in Frankfurt/
Main hervor. Zur Begründung hieß es, 
derartige Ansprüche bestünden bei Ar-
beitsunfällen nur, wenn der Arbeitgeber 

„den Schaden vorsätzlich herbeigeführt 
habe“. Das sei hier nicht der Fall. Zum 
Rechtsstreit war es gekommen, nachdem 
die Frau infolge des Bisses eine Infektion 
erlittet hatte, die so stark gewesen war, 
dass ihr eine Prothese in einem Finger-
mittelgelenk eingesetzt werden musste.

Nach Auffassung der Richter bestehen 
bei Arbeitsunfällen laut § 104 Abs. 1 
Satz 1 SGB VII nur bei Vorsatz unmittel-
bare Schadensersatz - bzw. Schmerzens-
geldansprüche gegen den Arbeitgeber. 
Grund dafür sei, dass „an die Stelle der 
privatrechtlichen Haftung bei Arbeits-
unfällen die sozialversicherungsrechtli-
che Gesamthaftung der Berufsgenossen-
schaft trete“.

Zwar kompensiere diese Regelung einen 
zivilrechtlichen Anspruch „nur teilwei-
se“, so das Gericht weiter. Da Ge-
schädigten so aber „stets ein solventer 
Anspruchsverpflichteter zur Verfügung“ 
stehe und „Konfliktsituationen im Be-
trieb durch zivilrechtliche Haftungs-
fragen vermieden“ würden, sei diese 
Form der Haftungsbeschränkung „ver-
fassungskonform“.

Zudem könne dem Arbeitgeber „allen-
falls bewusste Fahrlässigkeit vorgehalten 
werden“, als er die Pflegerin anwies, das 
aus Angst vor dem Eingriff flüchtende 
Tier einzufangen. Daher müsse er nicht 
zahlen, trotz der „schwierigen persönli-
chen Situation“ der Frau. 

§	Hessisches Landesarbeitsgericht, 
Urteil vom 14.07.2009 – Az.: 13 
Sa 2141/08
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Vokabeln wie Krise, Kreditklemme oder 
Kurzarbeit verdrängten in den letzten 
Monaten Schlagworte wie alternde Be-
legschaften oder globalen Wettbewerb 
um High Potenzials. Dauerhaft negieren 
lässt sich der demographische Wandel 
jedoch nicht. 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf ei-
nem hohen Leistungsniveau behalten, ist 
– mit Blick auf die Bevölkerungsentwick-
lung – ein Gebot der Stunde. Auf der 
To-do-Liste von strategisch denkenden 
und handelnden Personalabteilungen 
steht daher das Ziel „demographisches 
Bewusstsein“ schaffen. Personalprofis, 
die das Älterwerden der Beschäftigten 
noch nicht im Fokus haben, sollten es 
dahin rücken: Jetzt, nicht erst morgen! 
Denn die demographische Uhr tickt. 

Age Awareness – oder frei übersetzt 
demographisches Bewusstsein – ist die 
begriffliche Klammer um die perso-
nalpolitischen Aktivitäten, die sich mit 
den Auswirkungen der demographi-
schen Entwicklung auf die Belegschaft 
des Unternehmens auseinandersetzen. 
Diese Aktivitäten sollten die vier Hand-
lungsfelder „Führung“, „Kompetenzen“, 
„Arbeitsorganisation“ und „Gesundheit“ 
umfassen. 

Handlungsfeld Führung

Die härteste Nuss, die die HR-ler zu 
knacken haben, sind die Führungskräfte. 
Aus Studien ist bekannt, dass das Ver-
halten der Leitenden die Arbeitsfähigkeit 
der älteren Arbeitnehmer wesentlich 
beeinflusst. Führungskräfte, die ihren 
Mitarbeitern zutrauen, unabhängig vom 

Alter, engagiert und kompetent zu arbei-
ten, werden mit leistungsfähigen Mitar-
beitern „belohnt“. 

Doch in etlichen Führungsetagen fei-
ert das sogenannte Defizitmodell noch 
fröhliche Urständ: Dort ist dann die Vor-
stellung lebendig, dass ältere Mitarbeiter 
nicht mehr mit der heutigen Arbeitswelt 
Schritt halten könnten.   

Kompetenzmodell als Ziel

Hier liegt der Ansatz für die Personal-
abteilungen: Dieses Defizitmodell sollte 
abgelöst werden von einem Kompetenz-
modell, wie Professor Dr. Peter Knauth, 
Bereich Arbeitwissenschaft des Instituts 
für Industriebetriebslehre und Indus
trielle Produktion an der Technischen 
Universität Karlsruhe, empfiehlt. Diese 
Empfehlung ist aus dem Forschungs-
projekt RESPECT heraus entstanden. 
In diesem Projekt sind die Probleme 
älterer Arbeitnehmer und die Trends zur 
Integration Älterer in das Arbeitsleben 
analysiert worden. 

In diesem Forschungsprojekt wurde das 
Handlungsfeld „Führung“ als das wich-
tigste identifiziert. Damit wurde unter 
anderem eine finnische Studie aus den 
neunziger Jahren bestätigt, die gezeigt 
hat, dass altersgerechte Führung und 
gutes Betreuen von älteren Beschäftig-
ten wesentliche Faktoren sind, um die 
Arbeitsfähigkeit Älterer zu verbessern. 

Führungskräfte sensibilisieren

In Vier-Augen-Gesprächen genauso wie 
in Workshops oder Trainings gilt es 

daher, die Führungskräfte zu sensibili-
sieren für ihr eigenes Älterwerden und 
das Älterwerden ihrer Mitarbeiter. Am 
Ende steht im Idealfall ein eingeleiteter 
Bewusstseinswandel im Unternehmen 
pro Ältere und ein Wissen bei den 
Managern, dass ihr Führungsverhalten 
alternsgerecht angepasst werden muss.

Dieser Bewusstseinswandel ist einfacher 
zu gestalten, als es auf den ersten Blick 
scheint. Denn die Fähigkeiten der älte-
ren Mitarbeiter sind groß: Ihr fachliches 
und ihr soziales Erfahrungswissen ist 
gewaltig, dazu kommen Souveränität, 
Gelassenheit und hohes Verantwor-
tungsbewusstsein. Diese Plusfaktoren 
wiegen die – im Verhältnis zu jüngeren 
Menschen – schlechtere Sehfähigkeit, 
die abnehmende Feinmotorik, die gerin-
gere Muskelkraft oder die abnehmende 
Reaktionsgeschwindigkeit auf.  

Handlungsfeld „Kompetenzen“

Ältere Beschäftigte verfügen über ein 
wertvolles Bündel an Erfahrungen. In der 
Vergangenheit wurde in Unternehmen 
nicht unbedingt Sorge dafür getragen, 
dass dieses Wissen à jour gehalten 
und an jüngere Kollegen weitergegeben 
wird. Dadurch ging, ebenso wie durch 
die Altersteilzeit, systematisch wertvolles 
Know-how verloren.

Unternehmen, die sich bewusst sind, 
welche Wissensschätze sie heben kön-
nen, werden künftig keine Altersgrup-
pe aus Weiterbildungs- und Qualifi-
zierungsmaßnahmen ausschließen. Sie 
wissen, dass alle Mitarbeiter in Zukunft 
dringend benötigt werden, soll nicht der 
Faktor Mensch knapp werden. 

Ein systematisches Lernen „on the Job“ 
wie „off the Job“ gehört unabdingbar 
hinzu. Je früher die Lernfähigkeit zudem 
eingefordert wird, umso leichter fällt 
es nach vielen Berufsjahren, Neues zu 
lernen. Es ist banal: Mitarbeiter, die 
gewohnt sind, zu lernen, bleiben in der 

Schwerpunkt

Age Awareness
statt Mangel an Fachkräften
 
Mangelware werden in der Arbeitswelt junge Frauen und junge Männer. Ältere 
Mitarbeiter sind bald die Normalität in Unternehmen. Eine Herausforderung für den 
HR-Bereich: Die Personalpolitik muss neu aufgestellt werden.
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Lernübung. Gesichert ist zudem aus der 
Forschung, dass Lernfähigkeit nicht vom 
biologischen Alter abhängig ist. Wurden 
bestimmte Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter allerdings über Jahre hinweg nicht 
gefordert, ist es erforderlich, Bildungs-
maßnahmen beispielsweise mit ihren 
Inhalten oder der Lerngeschwindigkeit 
auf die Lernungewohnten abzustimmen. 
Zu berücksichtigen ist dann, dass lernun-
gewohnte Menschen Ängste vor dem 
Lernen aufbauen, die ihnen genommen 
werden müssen, soll die Bildungsmaß-
nahme erfolgreich werden.  

Personalentwicklung bis zum tatsäch-
lichen Eintritt in die Rente, ist keine 
Zukunftsmusik mehr, sondern demogra-
phische Notwendigkeit. Je früher Un-
ternehmen damit beginnen, die Älteren 
in die Personalentwicklungskonzepte 
einzubinden, umso geringer werden ihre 
Probleme sein, die Mitarbeiter möglichst 

lange und kompetent an ihrem Arbeits-
platz zu halten.

Handlungsfeld 
„Arbeitsorganisation“

Die Arbeitsorganisation in Unternehmen 
wird in bestimmten, unternehmensad-
äquaten Abständen immer wieder ver-
ändert und den Erfordernissen beispiels-
weise der Kunden angepasst. Noch ist es 
ungewohnt, die Arbeitsorganisation den 
Bedürfnissen der Mitarbeiter anzupas-
sen. Dabei sind die Menschen in einem 
Unternehmen in der Tat das A und das 
O, auf die es ankommt. In Sonntagsreden 
wird dies zwar regelmäßig beschworen, 
doch im Normalfall müssen sich die 
Mitarbeiter der Arbeitsorganisation an-
passen und nicht umgekehrt.

Diese tradierte Selbstverständlichkeit 
könnte sich bald umkehren: Wenn Ar-
beitskräfte knapp werden – und dies ist 
demnächst der Fall – haben die Unter-
nehmen die Nase im Wettbewerb um 
Fach- und Führungskräfte vorn, die ihre 
Arbeitsorganisation an den Erfordernis-
sen ihrer Mitarbeiter ausrichten.

Durch eine kurze Befragung kann im 
Unternehmen ziemlich rasch heraus-
gefunden werden, was die Mitarbeiter 
sich wünschen: Wünschen sie sich mehr 
Flexibilität oder kürzere Arbeitszeiten 
oder ein Verlegen von Schichtzeiten, 
dann sind andere Arbeitszeitmodelle 
eventuell das Mittel der Wahl, um Ältere 
arbeitsfähig zu halten. Insbesondere in 
Produktionsunternehmen kann das The-
ma Job-Rotation eine große Bedeutung 
gewinnen. Genauen Aufschluss kann 
eine Prüfung der Arbeitsplätze, die mit 
Älteren besetzt sind, und eine Befragung 
der Mitarbeiter bringen. So können Ver-
besserungsmöglichkeiten gemeinsam 
ausgelotet werden. 

Handlungsfeld „Gesundheit“

Zunehmend wichtiger wird mit dem 
demographischen Wandel für die Un-
ternehmen auch die Gesundheit der 
Mitarbeiter. Bedingung für eine längere 
Lebensarbeitszeit als in der Vergangen-
heit ist, dass der gesundheitliche Status 
der Arbeitnehmer stimmt. Nur wenn ihre 
Arbeitsfähigkeit gegeben ist, können sie 
die erforderliche Leistung im Unterneh-
men erbringen. 

Durch das Installieren eines betrieb-
lichen Gesundheitsmanagements, das 
begleitet sein sollte von einem Prüfen 
der Gefährdungen und Belastungen an 
einzelnen Arbeitsplätzen, können Un-
ternehmen einen wichtigen Teil zum 
gesundheitlichen Erhalt ihrer Mitarbeiter 
beitragen.

Unternehmen, die zusätzlich noch die 
Eigenverantwortung der Mitarbeiter für 
ihre Gesundheit unterstützen, beispiels-
weise durch Veranstaltungen zur Ge-
sundheitsvorsorge, durch Fitness-Ange-
bote oder Ernährungsvorsorge, lassen 
ihre Beschäftigten wissen, wie hoch sie 
diese wertschätzen. Viele Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern werden Arbeit-
gebern, die Age Awareness leben, das 
Engagement positiv vergelten – durch 
Arbeitsbereitschaft gepaart mit Arbeits-
fähigkeit.

Schwerpunkt

Online-Training für Manager: 

Personalabteilungen, die die Füh-
rungskräfte für den demographischen 
Wandel und ihre geänderten Aufga-
ben bei einer alternden Belegschaft 
sensibilisieren wollen, können unter 
anderem ein Online-Training ein-
setzen. Das Online-Training „Füh-
ren im demographischen Wandel“ 
wurde im Rahmen des Projektes 
„MiaA - Menschen in altersgerech-
ter Arbeitskultur – arbeiten dürfen, 
können und wollen“ vom Institut für 
gesundheitliche Prävention (IFGP) 
und der WEBACAD entwickelt und 
umgesetzt. Eine Einzellizenz kostet 
netto 79 EUR.

Das Projekt wird vom Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales 
gefördert und von der Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
fachlich begleitet.

Weitere Informationen hat die 
WEBACAD, www.webacad.de 

Beate Henes-Karnahl,  
Diplom-Volkswirt, Wirtschaftsjournalistin
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BAG-Abkehr von bisheriger 
gegenläufiger betrieblicher 
Übung überzeugt nicht

Zusammenfassung von „Zweierlei Maß 
oder das Ende der gegenläufigen be-
trieblichen Übung“ von RA Jan-Jacob 
Roeder, LL.M., original erschienen in: 
NZA 2009 Heft 16, 883 - 886.

Bei der gegenläufigen betriebli-
chen Übung hat das BAG jüngst am 
18.03.2009 eine Kehrtwende vollzogen. 
Der Autor skizziert das Entstehen einer 
(ursprünglichen) betrieblichen Übung 
sowie deren Beendigung nach bisheriger 
BAG-Rechtsprechung, bevor er das aktu-
elle BAG-Urteil vorstellt, kritisch würdigt 
und Folgen für die Praxis aufzeigt.

Gewähre der Arbeitgeber mehrmals 
gleichförmig freiwillige Zusatzleistun-
gen, ohne auf Freiwilligkeit und Wegfall-
möglichkeit hinzuweisen, entstehe ein 
Anspruch auf diese Leistung. Eine ent-
standene betriebliche Übung könne der 
Arbeitgeber durch eine gegenläufige be-
triebliche Übung beenden, wenn er bei 
Leistungsgewährung wiederholt erklärt, 
die Gratifikation sei freiwillig, jeder-
zeit widerruflich und ohne (künftigen) 
Rechtsanspruch und wenn die Arbeit-
nehmer drei Jahre lang nicht widerspre-
chen. Nach BAG-Urteil v. 18.03.2009, 
10 AZR 281/08, NZA 2009, 601, gehe 
der Anspruch dagegen ohne Weiteres 
nicht verloren, wenn eine unter Freiwil-
ligkeitsvorbehalt gezahlte Gratifikation 
dreimal widerspruchslos angenommen 
wird. Das BAG meine, ein Schweigen 
auf ein zumal verschlechterndes Ange-
bot sei nicht als Annahme zu deuten. 
Außerdem solle ein Inkrafttreten der 
Änderung kraft Schweigens jedenfalls 
an § 308 Nr.5 BGB scheitern; insb. hätte 
die Fiktionswirkung von den Parteien 
vereinbart werden müssen.

Dem tritt der Autor entgegen. Die §§ 
305 ff. BGB bezweckten die Kontrolle 
tatsächlich vorhandener Vertragsbedin-
gungen und enthielten keine Hinweise, 
was bei Nichtvorliegen bestimmter Klau-

seln gelte. Richtigerweise sei nicht nur 
das Schweigen auf ein ausschließlich 
vorteilhaftes Angebot ausnahmsweise 
als Annahme zu verstehen. Bei ständiger 
Geschäftsbeziehung, nicht aufgelöstem 
Vertrag und erkennbarem Interesse an 
einer Antwort verlange der BGH einen 
ausdrücklichen Widerspruch. Für das 
Verhältnis Arbeitgeber-Arbeitnehmer 
könne, wie der Autor darlegt, nichts 
anderes gelten, zumal schon die ur-
sprüngliche Übung durch Schweigen 
zustande gekommen sei. Für die Praxis 
sei davon auszugehen, dass die gegen-
läufige Übung weggefallen ist. Umso 
mehr gelte es, schon das Entstehen der 
ursprünglichen Übung zu verhindern 
und Neuverträge um eine § 308 Nr.5 
BGB-konforme Klausel zu ergänzen. Bei 
entstandener Übung bleibe der schwie-
rige Weg über Änderungskündigungen.

Bewertung:
Zu Recht zeigt der Autor die Schwä-
chen der anscheinend auch ohne Not 
erfolgten Rechtsprechungsänderung 
auf. Zum Vertrauensschutz bei Alt-
verträgen dürfte das letzte Wort noch 
nicht gesprochen sein.

Neufassung und offene Fragen 
des § 5 KSchG

Zusammenfassung von „Das neue Ver-
fahren nach § 5 KSchG“ von RiArbG Dr. 
Sebastian Roloff, original erschienen in: 
NZA 2009 Heft 14, 761 - 767.

Der Beitrag geht auf die neue Regelun-
gen ein, die ab dem 01.04.2008 bei 
der nachträglichen Zulassung der Kün-
digungsschutzklage gelten. Die neuen 
Verfahrensregeln werden dargestellt und 
die noch offenen Fragen angesprochen.

Zweck der Neuregelung ist, so der Ver-
fasser, das Verfahren zu beschleunigen. 
Daher muss der Antrag auf nachträgliche 
Zulassung mit dem Kündigungsschutz-
antrag verbunden werden. Dem Ar-
beitsgericht steht zudem die Möglichkeit 
offen, durch Zwischenurteil zu entschei-

den. Bei unterlassener Entscheidung 
über die nachträgliche Zulassung kann 
das LAG zudem nicht mehr zurück-
verweisen. Nach der Auffassung des 
Autors steht es dem Arbeitsgericht frei, 
ob es über beide Anträge im Verbund 
entscheidet oder zunächst über den An-
trag auf nachträgliche Zulassung durch 
Zwischenurteil entscheidet. Nach der 
Meinung des Autors ist jedoch unklar, ob 
das Gericht auch dann über den Antrag 
nach § 5 KSchG zu entscheiden hat, 
wenn es die Kündigung z.B. für wirksam 
hält. Des Weiteren stellt sich die Frage, 
ob die Verspätung unterstellt werden 
kann, wenn das Gericht die Zulassungs-
gründe für gegeben hält.

Im Folgenden diskutiert der Autor die 
Kostenquotelung bei der Verbundent-
scheidung, wenn der Antrag nach § 5 
KSchG zwar erfolgreich ist, die Klage 
jedoch abgewiesen wird. Der Verfasser 
will die Kosten dem Antragssteller in 
Anwendung des Rechtsgedankens des 
§ 238 Abs. 4 ZPO auferlegen. Ist dies-
bezüglich eine Beweisaufnahme not-
wendig, will er neben § 238 Abs. 4 ZPO 
auch § 96 ZPO anwenden.

Im Rahmen der Entscheidung durch 
Zwischenurteil nach § 5 Abs. 4 KSchG 
geht der Verfasser davon aus, dass die 
bisherige Praxis beibehalten wird, über 
die nachträgliche Zulassung ohne Prü-
fung, ob eine verspätete Klageerhebung 
vorliegt, zu entscheiden. Gegen das Zwi-
schenurteil ist Berufung und Revision 
möglich. Die Kostentragung richtet sich 
grds. nach den §§ 91, 97 ZPO.

Bewertung:
Die Entscheidungsmöglichkeiten des 
Arbeitsgerichts nach der Neufassung 
des § 5 KSchG werden ausführ-
lich dargestellt. Begrüßenswert ist, 
dass sich der Verfasser auch mit der 
möglichen Kostenregelung auseinan-
dersetzt und die sich stellenden Pro-
bleme bei der Anwendung der Neure-
gelung eingehend diskutiert werden.

fachpresse
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Kauffeld/Grote/Frieling (Hg.)

Handbuch 
Kompetenzentwicklung

2009, VIII, 494 Seiten
59,95 EUR
ISBN: 978-3-7910-2840-8
Schäffer-Poeschel Verlag

Kompetenz: Ein Schlagwort nicht nur in 
Zeiten der weltweiten Wirtschaftskrise! 
Welches Unternehmen wünscht sich 
nicht kompetente Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter – die Basis für den Erfolg 
eines jeden Unternehmens. Aber: Wie 
kann die betriebliche Kompetenz opti-
mal entwickelt und zukunftsorientiert 
gesichert werden?

Dieser Frage widmet sich das erstmals 
erschienene Handbuch umfassend und 
klar strukturiert in zahlreichen Beiträ-
gen und Fallbeispielen. Hierzu geben 
verschiedene Autoren Hilfestellungen 
dahingehend, Formen der Kompetenz-
entwicklung für den eigenen Bedarf zu 
identifizieren und effizient anzuwenden, 
um Mitarbeiter für Herausforderungen 
im Unternehmen fit zu machen und 
gleichzeitig als Unternehmen für die 
Mitarbeiter attraktiv zu sein.

Neben den Maßnahmen zur Kompe-
tenzentwicklung – thematisiert werden 
bewährte Formen wie Mentorenmodelle 
und arbeitsplatznahe Formen wie Re-
flexionsworkshops – werden auch die 
Instrumente auf den Ebenen Organisa-
tion, Führung, Team und Individuum 
dargestellt.

Hierbei ist hervorzuheben, dass sich 
die Autoren nicht nur an betriebliche 

Personal- und Entwicklungsentwickler, 
Prozessbegleiter, Unternehmensberater 
und Trainer wenden, sondern auch an 
Dozenten und Studierende der Betriebs-
wirtschaftslehre, der Psychologie und 
der Pädagogik. 

Nach den bereits erschienen Handbü-
chern zur Kompetenzmessung, zum 
Kompetenzmanagement und zum Kom-
petenztraining ist das Handbuch zur 
Kompetenzwicklung eine ideale Ergän-
zung und ein gelungener Beitrag für 
eine Unternehmensentwicklung, von 
dem auch langfristig die Mitarbeitenden 
profitieren.

Fred G. Becker

Grundlagen betrieblicher 
Leistungsbeurteilungen

5. überarb. u. aktualisierte Auflage 2009, 
XVII, 452 Seiten
59,95 EUR
ISBN: 978-3-7910-2864-4
Schäffer-Poeschel Verlag

Leistungsbeurteilung – eine wesentliche 
Grundlage eines modernen Betriebes in 
einer Leistungsgesellschaft – wird immer 
wieder kontrovers diskutiert, nicht nur 
von Politik und Medien!

Aber wie werden Leistung von mensch-
licher Arbeitskraft definiert und beurteilt? 
Und auch: Wo liegen Chancen und 
Limits der Leistungsbeurteilung? Die-
se Schwerpunkte analysiert das Werk, 
denn die Leistungsbeurteilung dient ei-
ner Vielzahl von Zwecken. So ist z.B. 
eine Beurteilung für die Einschätzung 
der Entgelthöhe, zum Ausweis von Bil-

dungs- und Qualifikationsfortschritten 
oder als Begründung zum Erreichen/ 
Verfehlen von Positionen und Karriere-
stationen unabdingbar. 

Untergliedert in sechs Teile bietet der 
Band einen umfassenden Überblick über 
folgende Sachgebiete: Teil 1 gibt eine 
Problemeinführung in das Thema und 
Teil 2 erläutert den „schillernden“ Begriff 
Leistung. 

Zum Leistungsprinzip in Betrieben äu-
ßert sich der 3. Teil, wohingegen der 
4. die Möglichkeiten und Grenzen der 
Leistungsbeurteilung aufzeigt, wobei das 
Kriterien- und Objektivitätsproblem an 
dieser Stelle besonders genannt werden 
soll. 

Der 5. Teil des Bandes ist eine kritische 
Diskussion von Leistungsbeurteilungs-
verfahren. Neben Funktionen betrieb-
licher Leistungsbeurteilungen werden 
hier u.a. aber auch Anforderungen, 
Darstellungen und Grenzen bzw. Mög-
lichkeiten betrieblicher Leistungsbeur-
teilungsverfahren aufgeschlüsselt.

Die vorgenommene Aktualisierung in 
der 5. Auflage ist um neue Auflagen 
wie um neue themenrelevante Literatur 
umfassend ergänzt worden.

Das Werk verknüpft anschaulich wissen-
schaftlich anspruchsvolle Erörterungen 
mit Aussagen, die für die betriebliche 
Praxis von außerordentlicher Bedeutung 
sind, und ist unentbehrlich für jeden, der 
sich mit dem Thema Leistung auseinan-
dersetzen möchte. 

Fachliteratur
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Betriebsversammlung während 
der Arbeitszeit

Frage: Unser Betrieb hat einen zeitlich 
eng gefassten Großauftrag erhalten. Der 
Auftraggeber hat sich für jeden Fall der 
Verzögerung eine Vertragsstrafe garan-
tieren lassen, umgekehrt bei korrekter 
Auftragserfüllung lukrative Folgeaufträge 
versprochen, die uns helfen werden, die 
Krisenzeit zu überstehen.

Ausgerechnet jetzt beabsichtig der Be-
triebsrat während der Arbeitszeit eine 
Betriebsversammlung durchzuführen. 

Wir haben erhebliche Zweifel, ob wir un-
ser Auftragsversprechen halten können, 
wenn Arbeitzeit, gleich aus welchem 
Grund, wegfällt und haben daher die 
Mitarbeitervertretung aufgefordert, die 
Versammlung außerhalb der Arbeitszeit 
durchzuführen, was jedoch abgelehnt 
wurde. Können wir die Durchführung 
von Betriebsversammlungen während 
der Arbeitszeit verhindern?

Antwort: Die gesetzliche Regelung ist 
ziemlich eindeutig: Nach § 44 BetrVG 
finden Betriebsversammlungen während 
der Arbeitszeit statt – es sein denn, so das 
Hintertürchen, die Eigenart des Betriebes 
erfordert zwingend eine andere Lösung. 
Für dieses zwingende Erfordernis ist der 
Arbeitgeber nicht nur beweispflichtig, es 
ist auch nur in eng begrenzten Ausnah-
mefällen anzunehmen, beispielsweise 
wenn dem Betrieb der Ruin droht (BAG 
09.03.1976 – 1 ABR 74/74). 

Vertragsstrafen, Produktionsausfälle oder 
mögliche Auswirkungen auf Zusammen-
arbeit mit anderen Unternehmen an sich 
rechtfertigen das Verbot einer Betriebs-
versammlung während der Arbeitszeit 
deshalb nur, wenn die Durchführung 
für den Arbeitgeber massiv existenz-
gefährdend oder wirtschaftlich absolut 
unzumutbar wäre (ArbG Darmstadt 
07.05.2009 – 7 BVGa 13/09). Über-
schaubare wirtschaftliche Konsequenzen 
rechtfertigen dagegen keinen Eingriff in 
die garantierten Rechte der Mitarbeiter.

Saubere Sache, Chef

Frage: Bisher haben wir die regelmäßige 
Reinigung der Büroräume unserer Mit-
arbeiter über eine Fremdfirma erledigen 
lassen. Jedoch haben wir, um in wirt-
schaftlich schwierigen Zeiten Kosten zu 
sparen, diesen Auftrag gekündigt und die 
Mitarbeiter aufgefordert, ihre Büroräume 
zukünftig während der Arbeitszeit selbst 
zu reinigen. Wir halten es für zumutbar, 
dass Bürokräfte ihren Schreibtisch und 
Regale selbstständig sauber halten und ge-
legentlich zum Staubsauger greifen, zumal 
sich auf diese Weise Kosteneinsparungen 
an anderer Stelle vermeiden lassen.

Erstaunlicherweise weigert sich ein Teil 
der Angestellten, Reinigungsarbeiten 
durchzuführen und fordert uns ultimativ 
auf, für die Säuberung der Büros Sorge zu 
tragen. Können die bereits angedrohten 
gerichtlichen Schritte etwa Erfolg haben?

Antwort: Zunächst wäre natürlich zu 
klären, ob die Arbeitsverträge der betrof-
fenen Mitarbeiter die Übertragung von 
Reinigungsarbeiten überhaupt zulassen. 
Darüber hinaus darf nicht übersehen 
werden, dass Fragen der Sauberkeit und 
Hygiene am Arbeitsplatz den betriebli-
chen Gesundheitsschutz berühren, für 
den im allgemeinen der Arbeitgeber 
verantwortlich ist. 

Während dieser Aspekt früher weniger 
Beachtung fand, ist inzwischen allge-
mein anerkannt, dass der Arbeitgeber 
präventiv jede Form der Gesundheitsge-
fährdung zu unterlassen hat. Dazu kann 
auch die Reinigung der Arbeitsstätten 
gezählt werden. Die aktuelle Recht-
sprechung erkennt Reinigungsansprüche 
der Mitarbeiter sowie die Verpflichtung 
zur Einhaltung von Hygienevorschriften 
aufgrund § 618 BGB i.V.m. § 4 ArbstättV 

deshalb üblicherweise an (LAG Mainz 
19.12.2008 – 9 Sa 427/08).

Geheimzeichen im 
Arbeitszeugnis

Frage: Einer verdienten Mitarbeiterin 
wurde ein sehr positives Arbeitszeugnis 
ausgestellt. In der Schlussformulierung 
haben wir angeboten, für Rückfragen von 
zukünftigen Arbeitgebern telefonisch zur 
Verfügung zu stehen, um zu bestätigen, 
dass es sich um eine hochqualifizierte 
und angenehme Mitarbeiterin handelt.

Zu unserer Überraschung wird jetzt 
anwaltlich von uns verlangt, diesen gut 
gemeinten Passus zu streichen und ein 
neues Zeugnis zu erstellen. Müssen wir 
diesem Wunsch nachkommen?

Antwort: Arbeitszeugnisse dürfen weder 
in einer besonderen Zeugnissprache 
gehalten sein noch dürfen sie irgend-
welche Geheimcodes oder spezielle 
Hinweiszeichen enthalten. Beide As-
pekte sind durch eine umfangreiche 
Rechtsprechung anerkannt.

Bei der Beurteilung, wann ein geheimes 
Zeichen vorliegt, kommt es nicht nur 
auf den Einzelfall, sondern auch auf die 
Erwartung des Lesers des Zeugnisses an. 

Deshalb kam das ArbG Detmold in 
einem ähnlich gelagerten Fall zu der 
Überzeugung, dass ein Angebot des Ar-
beitgebers zur telefonischen Rücksprache 
ungewöhnliche Besonderheit darstelle. 
Der Leser des Zeugnisses könne vermu-
ten, die schriftliche Betonung der guten 
Arbeitsleistungen solle mündlich differen-
ziert dargestellt werden (ArbG Detmold, 
01.04.2009 – 2 Ca 1502/08). Gut gemeint 
ist also nicht immer gut gemacht.

Ihre Fragen zu diesen und anderen Themen beantwortet Ihnen 

Dirk Lenzing, RA – Tätigkeitsschwerpunkt Arbeitsrecht

Rechtsanwälte Frönd, Nieß, Lenzing, Leiers  
(Münster)

Wenden Sie sich an: office@ius-flash.de

Leserfragen



9

Employer-Branding, E-Recruiting 
und Corporate Twittering – 
rechtliche Grundlagen des 
Microblogging

Immer mehr Unternehmen nutzen das 
Internet, um sich als Arbeitgeber zu 
präsentieren (Employer Branding) oder 
online Personal rekrutieren. Neben eige-
nen Webseiten und Blogs gewinnt dabei 
in jüngster Zeit vor allem das sog. Micro-
blogging, also Kurznachrichten über den 
Internetdienst Twitter, an Bedeutung für 
die Unternehmenskommunikation. Was 
es dabei aus rechtlicher Sicht zu beach-
ten gilt, zeigt jetzt eine Präsentation der 
Kanzlei Bird & Bird.

In ihr erörtert RA Henning Krieg neben 
marken- und urheberrechtlichen Grund-
lagen beim Versand von Tweets, wie die 
Twitternachrichten heißen, auch Fragen 
zu Haftung und Kommunikationsstra-
tegie. Zudem geht es um die Impres-
sumspflicht und wettbewerbsrechtliche 
Aspekte im Spannungfeld zwischen 
Guerilla-Marketing und unzulässigen 
Spam-Nachrichten. Abgerundet wird die 
Präsentation, die einem Vortrag zum 
Thema „Twitter – Chance oder Risiko 
für die Unternehmenskommunikation?“ 
entstammt, durch Vorschläge zur Gestal-
tung einer unternehmensweiten „Social 
Media Policy“.

@Die Präsentation finden Sie 
als Pdf-Dokument im WWW 

unter www.personalpraxis24.de/
aktuelles/?aktuelles_id=167108

Arbeitskämpfe 2009: WSI legt 
Halbjahresbilanz vor

Hohes Streikvolumen bei deutlich we-
niger Streikenden: Auf diesen Nenner 
bringt das Wirtschafts- und Sozialwis-
senschaftliche Institut (WSI) in der Hans-
Böckler-Stiftung die Halbjahresbilanz 
der Arbeitskämpfe im laufenden Jahr im 
Vergleich zum Vorjahr.

„Konflikthäufigkeit und Streikvolumen 
blieben auf einem anhaltend hohen 

Niveau“, heißt es aus dem WSI. Doch 
haben sich bislang „deutlich weniger Be-
schäftigte als im Vergleichszeitraum des 
Vorjahres an Streiks und Warnstreiks be-
teiligt“. Insgesamt standen rund 300.000 
Frauen und Männer für rund 350.000 
Streiktage.

Der zahlenmäßige Rückgang bei den 
an den Streiks Beteiligten wird damit 
erklärt, dass in einigen Großbranchen 
– beispielsweise der Metallindustrie  – 
im vergangenen Jahr Tarifverträge ge-
schlossen worden sind, die das lau-
fende Jahr mit umfassen. Zudem kam 
es im Einzelhandel schnell zu einem 
Pilot-Abschluss.

Die ersten sechs Monate waren geprägt 
von „umfangreichen Warnstreiks und 
ganztägigen Arbeitsniederlegungen“ 
während der Tarifrunde der Länder, so 
das WSI. Die größte Gruppe von Strei-
kenden hätten erstmals Lehrerinnen und 
Lehrer gestellt. Der zweite Großkonflikt, 
der auch die Medien beherrschte, war 
„die bundesweite Auseinandersetzung 
bei den Kindertagesstätten“.

Das WSI resümiert, dass die Beschäf-
tigten auch in der Krise bereit seien, 
„ihre Interessen mit Arbeitskämpfen zu 
verteidigen“.

Verhalten von Unternehmen in 
der Krise: Senkung der Kosten 
hat Vorrang

Personalkosten hinunter, Kommunikati-
on hinauf: Auf diesen Nenner lässt sich 
das Ergebnis einer Studie von Watson 
Wyatt bringen, die das Verhalten von 
Unternehmen in einer wirtschaftlichen 
Krise untersuchte.

Auf kurzfristige Erfolge setzen die be-
fragten Unternehmen mit ihren kri-
senbedingten Maßnahmen: 43 Prozent 
planen Entlassungen und mehr als 70 
Prozent wollen den Versuch starten, 
„bereits budgetierte Gehaltserhöhungen 
zu reduzieren“.

In der Analyse wird zudem festgestellt, 
dass bei der Vergütung häufig ein Manko 
herrscht: „Mitarbeiter, die über erfolgs-
kritische Fähigkeiten verfügen, sowie 
gute Durchschnittsleister werden dabei 
häufig übersehen“, heißt es.

Entsprechend weist Vergütungsexperte 
Thomas Haussmann von Watson Wyatt 
darauf hin, dass sich „Versäumnisse in 
der adäquaten Vergütung von erfolgs-
kritischen Mitarbeitern rächen“. Folge 
kann sein, dass die Mitarbeiterbindung 
beschädigt wird.

Mitarbeitermotivation und Mitarbeiter-
bindung erfolgt bei den meisten Un-
ternehmen in Krisensituationen durch 
eine offenere Kommunikationspolitik: 
75 Prozent setzen darauf.

@Mehr über die Untersu-
chung, für die 200 Unter-

nehmen befragt worden sind, kann 
auf Mausklick im Internet gelesen 
werden www.personalpraxis24.de/
aktuelles/?aktuelles_id=164685

Kurzarbeit: Gelder für 
Qualifizierung der Mitarbeiter 
werden selten abgerufen

Viel Kurzarbeit, wenig Weiterbildung: 
Das ist eine vergebene Chance. Auf 
diesen Nenner bringt der Verband deut-
scher Privatschulen (VDP) den Status 
quo und appelliert an die Unternehmen, 
die staatlichen Angebote zu nutzen.

Rund 570 Millionen Euro für Qualifizie-
rung in Kurzarbeit würden der Bundes-
agentur für Arbeit zur Verfügung stehen. 
Doch abgerufen werden diese Mittel nur 
wenig, heißt es aus dem VDP.

Erst 9,5 Millionen Euro aus der Arbeits-
losenversicherung und weitere 2,6 Mil-
lionen Euro aus dem Europäischen Sozi-
alfonds für Weiterbildungsmaßnahmen 
seien in Kurzarbeit geflossen, obwohl 
die Qualifizierung von Kurzarbeitern 
staatlich gefördert wird.

Service
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„Viele Arbeitgeber scheinen nicht er-
kannt zu haben, welche Gelegenheit 
ihnen derzeit geboten wird“, stellt Ju-
lia Schier, Bundesgeschäftsführerin des 
VDP, fest. Sie macht deutlich, weshalb 
die Qualifizierung der Belegschaft so 
wichtig ist: „Von gut aus- und weiter-
gebildeten Mitarbeitern gehen Innova-
tionsimpulse aus, die die Wettbewerbs-
fähigkeit der Unternehmen nachhaltig 
stärken“.

Studie: Persönliche Werte 
und allgemeine Stimmung 
beeinflussen das individuelle 
Verhalten

Das Verhalten wird von den persön-
lichen Werten beeinflusst, aber nicht 
ausschließlich: Auch das allgemeine 
Stimmungsklima kann sich auf das indi-
viduelle Handeln auswirken. Zu diesem 
Ergebnis kommt eine gemeinsame Stu-
die von Wirtschaftswissenschaftlern und 
Psychologen der Universitäten Bonn 
und Helsinki.

Viele Werte summieren sich zu einem 
Wertepaket. Und das wirkt auf das Ver-
halten. Ein Experiment mit Studenten 
der Universität Helsinki hat nun gezeigt, 
dass die jeweils allgemein vorherrschen-
de Stimmung, zusätzlich das Handeln 
prägen kann.

Abhängig davon, ob die eigene Grund-
haltung eher universalistisch oder kon-
formistisch ist, passen sich Menschen 
eher dem allgemein zu erwartenden 
Verhalten an oder eben nicht.

Das Experiment hat allerdings gezeigt, 
dass „hohe Konformismus-Werte nicht 
unbedingt bedeuten“ müssen, dass sich 
der Handelnde „dem gesellschaftlichen 
Druck beugt“. Konformisten können 
auch agieren wie Universalisten.

Der Bonner Wirtschaftswissenschaftler 
Dr. Philipp C. Wichardt macht darauf 
aufmerksam, was letztlich über das tat-

sächliche Verhalten entscheidet: Das ist 
die Bezugssituation.

@Weitere Informationen über die 
Studie hat die Universität Bonn 

im Internet veröffentlicht. http://idw-
online.de/pages/de/news328072

BDSG: Konkretisierung zum 
Datenschutz für Arbeitnehmer 
in Kraft 

Konkretisiert wurde der Datenschutz für 
Arbeitnehmer mit einer neuen Regelung 
im Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), 
die ab heute in Kraft tritt.

Neu gefasst worden ist der § 32 BDSG: In 
diesem Paragraphen wird geregelt, wann 
Arbeitgeber Daten von Bewerbern, Mit-
arbeitern und ehemaligen Mitarbeitern 
erheben und verwenden dürfen.

Nach Angaben des Bundesministeriums 
für Arbeit und Soziales (BMAS) enthält 
diese neue Vorschrift „eine allgemeine 
Regelung zum Schutz personenbezoge-
ner Daten von Beschäftigten, die die von 
der Rechtsprechung erarbeiteten Grund-
sätze des Datenschutzes im Beschäfti-
gungsverhältnis nicht ändern, sondern 
zusammenfassen“.

@Eine kurze Information über die 
Neuregelungen zum Arbeitneh-

merdatenschutz kann auf den BMAS-
Seiten gelesen werden. www.bmas.
de/portal/34968

Schweinegrippe: Anlaufstelle 
Personalabteilung?

Herbstzeit ist gleich Grippezeit: Ob die 
Gleichung umbenannt werden sollte in 
Herbstzeit ist gleich Schweinegrippezeit, 
kann gegenwärtig wohl kaum jemand 
mit Gewissheit sagen. Einige wenige Per-
sonalabteilungen treffen Vorsorge und 
stellen sich darauf ein, als Anlaufstelle 
zu fungieren. Das berichtet das Magazin 
Personalwirtschaft.

Seit Wochen erkranken immer wieder 
Menschen an dem H1N1-Virus. Von 
einer großen Welle kann bislang nicht 
die Rede sein. Allerdings warnen medi-
zinische Experten vor einer Pandemie.

Sollten Pandemiepläne ausgearbeitet 
werden oder ist das übertrieben? Wenn 
ja, ist der HR-Bereich dafür zuständig? 
In einem Interview mit Dr. Robert Plum, 
Leiter Pandemievorsorgeplanung bei 3M 
Deutschland, wird eine Lanze für be-
triebliche Vorsorge gebrochen.

@Der Artikel „Wegen Schwei-
negrippe geschlossen“ und das 

Interview „Wichtig sind Vertretungs-
pläne auf allen Ebenen“ stehen auf 
Mausklick zum Lesen in der Perso-
nalwirtschaft bereit. http://pw.wkfra.
de/media/personalwirtschaft/ 
aktuell/themen/pw-0909-forum-
offen.pdf
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Sehr geehrte / r Frau/Herr ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ,

zu meinem Bedauern muß ich feststellen, daß Sie Ihre arbeitsvertraglichen Pflichten wie folgt verletzt haben:

Durch diese Abmahnung werden Sie gewarnt, das Verhalten nicht zu wiederholen. Im Wiederholungsfall müs-
sen Sie damit rechnen, daß die Geschäftsführung eine fristlose oder fristgemäße Kündigung des Arbeitsverhält-
nisses ausspricht.

Eine Kopie dieses Briefes 

nehme ich zu Ihren Personalakten. leite ich dem Betriebsrat zur Kenntnisnahme zu.

Diese Abmahnung wurde Ihnen

persönlich ausgehändigt. per Einschreiben mit Rückschein zugeschickt.

Mit freundlichen Grüßen

Unterschrift des Arbeitgebers

Abmahnung

Arbeitshilfe
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Blickpunkt
LexisNexis Deutschland GmbH 
Feldstiege 100 • 48161 Münster
PVST, DPAG, Entgelt bezahlt 61373

Hier stellen wir Ihnen in Folge hilfreiche Funktionen und 
Tipps vor, mit denen Sie die Vorteile Ihrer LexisNexis® 
PersonalPraxis24.de noch schneller entdecken können.

 
Wussten Sie schon? 

Das Themenspecial Ihrer LexisNexis® PersonalPraxis24.de informiert 
Sie aktuell zu den Möglichkeiten betrieblicher Prävention im Zusam-
menhang mit der Neuen Grippe (sog. Schweinegrippe).

Wie sich Personalabteilungen mit geringem Aufwand auf plötzliche große Personalausfälle vorbereiten können, 
erfahren Sie ausführlich unter www.personalpraxis24.de/aktuelles/?aktuelles_id=167706

Ein Aushang zur Mitarbeiterinformation könnte wie folgt aussehen:

Wie sich Ihre Mitarbeiter selbst vor der Neuen Grippe schützen können

	 Waschen Sie Ihre Hände regelmäßig gründlich mit Wasser und Seife, besonders vor dem Zubereiten 
von Speisen, vor dem Essen, nach dem Toilettengang und wenn Sie nach Hause kommen.

	 Halten Sie Ihre Hände vom Gesicht fern, um die Erreger nicht auf die Schleimhäute von Augen, 
Nase und Mund zu übertragen.

	 Wenn Sie husten, wenden Sie sich von anderen Menschen ab und husten Sie nicht in die Hand, 
sondern in den Ärmel bzw. die Armbeuge.

	 Meiden Sie große Menschenansammlungen,  Fußballspiele und Rockkonzerte ebenso wie Flughä-
fen und U-Bahnen zur Stoßzeit.

Wenn Sie trotzdem Krankheitsanzeichen an sich bemerken, bleiben Sie bitte zu Hause und vereinbaren 
Sie mit Ihrem Arzt telefonisch einen gesonderten Termin. Halten Sie sich von anderen Menschen (auch 
Angehörigen) mindestens 1m weit fern und lüften Sie geschlossene Räume, in denen Sie sich aufhalten, 
regelmäßig.


